
V-Erk-2023 

Verpflichtungserklärung 
 

Der 

 

              

 

              

(Verein, vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Anschrift) 

 

und 

 

              

 

              

(Ringer, vollständiger Name nebst Anschrift) 

 

erklären in Bezug auf den Lizenzantrag hiermit rechtsverbindlich, dass  

 

1) die staatlichen Vorgaben, insbesondere die steuerrechtlichen, arbeitsrechtlichen und aus-

länderrechtlichen Bestimmungen, eingehalten werden,  

 

2) eine Belehrung darüber erfolgt ist, dass die Erteilung der Lizenz von der Einhaltung der 

staatlichen Vorgaben (Ziffer 1) abhängig ist und ein Verstoß hiergegen die Ungültigkeit / 

den Entzug der Lizenz zur Folge hat, 
 

3) die Satzung, Ordnungen und Entscheidungen des DRB als für sich verbindlich anerkannt 

werden und sie sich diesen unterwerfen. 

 

Bei Erfordernis ist die jährliche UWW-Europe-Freigabe dem Lizenzantrag beizufügen. 

 

 

              

(Ort, Datum) 

 

 

              

(Verein, Stempel und Unterschrift des Vorstands nach § 26 BGB) 

 

 

              

(Unterschrift des Ringers, bei Minderjährigen plus Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

Der Kostenersatz bzw. Aufnahmebeitrag gemäß DRB Finanzordnung ist mit Einreichung 

des Starterlaubnisantrages fällig. Ob der Wechsel bzw. die Neuaufnahme tatsächlich zu 

Stande kommt oder nicht, lässt die Fälligkeit und die damit verbundene Zahlungsverpflich-

tung unberührt. 


